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Sehr geehrte Frau Präsidentin,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Das Kontrollgerätebegleitgesetz haben wir bereits in der vergangenen Woche in erster Lesung behandelt. Darüber hinaus haben wir uns im Ausschuß für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen am 09.03.2004 nochmals des Themas intensiv angenommen. Nach längerer Debatte haben wir einen interfraktionellen Entschließungsantrag verabschiedet, in dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, in ihren Bemühungen um die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes nicht nachzulassen und sich bei der EU-Kommission insbesondere für die Einrichtung einer Testphase und die Neuvereinbarung eines realistischen Einführungstermins einzusetzen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren uns am Mittwoch auch einig, dass wir aus der leidvollen Erfahrung der vergangenen Monate mit dem LKW-Maut-Erfassungssystem lernen müssen. Daher gilt es, dass wir uns den konkreten Problemen, dass es a) noch kein Mitgliedsland der EU gibt, das aufgrund der Komplexität eine Bauartgenehmigung für dieses neue System erteilt hat und b) auch noch keine funktionierenden Endgeräte zur Verfügung stehen, aktiver nähern müssen. 

Konkret: Wenn sich schon heute abzeichnet, dass der Einführungstermin am 05.08.2004 ist nicht zu halten ist, dann müssen wir bereits heute die Reißleine ziehen! Die Lösung kann nur in einer Fristverlängerung liegen, die daher auch schnellstmöglich bei der EU-Kommission eingeholt werden muß. 
Wenn wir diese neue Kontrolltechnik ohne den entsprechenden technischen Vorlauf einführen, dann werden wir garantiert mit so erheblichen Anlaufproblemen konfrontiert werden, dass diese schon am ersten Tag die Akzeptanz des Systems dauerhaft schädigen würden. 
Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und sollten uns weiterhin befristet auf die vorhandenen Lenk- und Ruhezeiterfassungsysteme verlassen. Erst wenn das neue System tatsächlich funktionsfähig zur Verfügung steht, kann es auch eingeführt werden.

Dennoch halte ich es für richtig, diesen Gesetzentwurf  zum jetzigen Zeitpunkt vorzulegen und auch zu verabschieden, da wichtige Gesetzesänderungen zur Einführung des digitalen Kontrollgerätes Voraussetzung sind. Ohne eine Anpassung des Fahrpersonalgesetzes (FPersG) und des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA-Gesetz) ist die Umsetzung der EG-Verordnungen nicht möglich.

Die verschiedenen Chipkartentypen müssen personalisiert und registriert sein, damit Manipulationen ein Riegel vorgeschoben werden kann. Die Registrierung verlorener oder defekt gemeldeter Karten sichert vor ihrem Missbrauch, durch den Sozialvorschriften umgangen werden können. Und Werkstattkarten, mit denen Manipulationen der Erfassungsgeräte möglich sind, müssen unter strenger Kontrolle bleiben. 
Weitere Fragen sowohl zur Verwendung und Verwaltung der biometrischen als auch administrativen Daten, die Frage der Speicherdauer und des Speicherortes und die Fragen des Datenschutzes müssen geregelt werden. Schon allein aus diesem Grunde muß die Fahrpersonalverordnung jetzt neu geregelt werden.

Dem Kraftfahrt-Bundesamt wird mit der Aufgabe der Zertifizierung der kryptologischen Schlüssel eine große Verantwortung zugeteilt. Wenn aber ein Schlüsselmanagement in dieser Komplexität weltweit so einzigartig ist, dann müssen wir uns an dieser Stelle vor einer erneuten Blamage in Acht nehmen und dem KBA eine reelle Chance für eine Einführung geben. 

Die Klärung der Terminfrage ist – wie schon weiter oben dargelegt – von zentraler Bedeutung, bevor wir dieses Neuland betreten. Die Einfügung einer Testphase halten wir ebenfalls nach den Erfahrungen der letzten Monate für unverzichtbar. Die Bundesregierung sei an dieser Stelle auch nochmals eindringlich gebeten, regelmäßig über den Sachstand zu informieren, evtl. Probleme rechtzeitig zu identifizieren und an uns, d.h. die beteiligten Fachabgeordneten auch entsprechend zeitnah zu kommunizieren.
Wir wollen ein fälschungssicheres und effizienteres System für die Erfassung der Lenk- und Ruhezeiten, um die Manipulationen zu verringern und damit die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu verbessern. Aber wir wollen es nicht um jeden Preis. 

Daher sollten wir jetzt die Voraussetzungen für die Einführung des Systems schaffen und dafür sorgen, dass dieses innovative Kontrollsystem nicht durch übermäßigen Ehrgeiz an einem zu frühen Start scheitert. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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